
 

In der Abschlussprüfung und teils auch in Leistungsnachweisen sind   

in Mathematik Aufgabenteile mit und ohne Hilfsmittel zu bearbeiten.  

Als zugelassene Hilfsmittel gelten u. a.: 

 ein nicht programmierbarer sowie nicht grafikfähiger Taschenrechner 

 eine Merkhilfe bzw. Formelsammlung 

 

Nähere Informationen hierzu erfolgen durch die Mathematik-Lehrkraft. 


